
Infos zum FSJ nach § 14c (als Zivildienstersatz) bei der 
DIPM im Inland 
 
 
GRUNDSÄTZLICHES zum FSJ nach § 14c 
 
Nach § 14c des Zivildienstgesetzes ist es möglich, den Zivildienst durch ein  

12- monatiges FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) zu ersetzen. 

 

Voraussetzungen dafür sind: 

• Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer 

• Verpflichtung zu einem FSJ bei einem anerkannten Träger 

• Dienstantritt spätestens 1 Jahr nach der Verpflichtung 

• Dienstantritt vor Vollendung des 25 Lebensjahres 

• 12 Monate freiwilliger Dienst (incl.  24 Tage Urlaub und  

25 Seminartage) 

• ganztägige auslastende Hilfstätigkeit 

 
 
WAS DICH ERWARTET  
 
Durch deinen FSJ - Einsatz hilfst du mit, den Missionsauftrag  zu erfüllen und lernst 

Missionsarbeit in ihrer Vielschichtigkeit kennen.  Es ist spannend, mitzuerleben, was 

Gott tut. Und du wirst mittendrin sein in diesem Geschehen.  

 

Mitarbeiten wirst du in verschiedenen Bereichen: 

• Evangelisation in Deutschland 
Mitarbeit bei Zeltevangelisationen, Kinderbibelwochen, missionarischen 

Einsätzen in Nord-/Ostdeutschland und bei Freizeiten. 

• Missionszentrale in Lonsingen 
Mithilfe im Bereich Technik, z. B. Geländepflege, Reparaturen, Fahrdienste. 

 

 

Vom 5. – 7. Februar 2010 findet ein Kennenlern-Wochenende bei uns in der 
Missionszentrale statt: Du kannst uns und unsere Arbeit kennen lernen und wir dich. 

Wenn du daran teilnehmen und dich bewerben willst, dann melde dich bitte nochmal. 

Du wirst dann rechtzeitig einen Einladebrief mit den Bewerbungsunterlagen 

bekommen. Dieses Wochenende ist verbindlich, wenn du ein FSJ bei uns machen 

möchtest.  

 

Der Träger des FSJ ist die AEM (Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Missionen). 
Das FSJ bei uns beginnt im Juli mit Seminaren zur Vorbereitung, sowohl bei der 
AEM als auch bei uns. Die Ausreise wird Anfang August sein. 
 

 

 
Alle weiteren Infos über die Voraussetzungen und Herausforderungen sowie die 
DIPM allgemein findest du in unserem beiliegenden Flyer „Kurzzeit-Einsatz“. 
 

 


